
10. Sitzung der Gemeinschaftsversammlung der 
Verwaltungsgemeinschaft 

 
 

Beginn: 17:00 Uhr Ende: 18:17 Uhr 

Sitzungstag: 8. Mai 2017  

Sitzungsort: Sitzungssaal des Rathauses 

Ebermannstadt  

 

Anwesend: 

Vorsitzende: 

Meyer, Christiane  

stv. Vorsitzender 

Riediger, Gerhard  

Stadträte: 

Dörfler, Brigitta  
Dorn, Franz  
Horn, Erwin  

Kraupner, Wilhelm  
Sponsel, Christian  
Wiegärtner, Richard  

Gemeinderäte: 

Rascher, Ewald  

Schmitt, Peter  

Stellvertreter 

Dresel, Konrad Vertretung für Herrn Georg Henkel 

Verwaltung: 

Kah, Michael  

 
Entschuldigt fehlen: 

Stadträte: 

Henkel, Georg entschuldigt per E-Mail am 04.04.2017 

 
Presse: 

FT: 
NN: Och, Marquard 
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Die Vorsitzende begrüßt die Sitzungsteilnehmer, gibt die Entschuldigung von Herrn 

Gemeinschaftsrat Henkel bekannt und teilt mit, dass dieser von Herrn stellv. Gemein-
schaftsrat Dresel vertreten wird. Zudem begrüßt sie Herrn Och von der Presse und 
Herrn Geschäftsleiter Kah. Im Anschluss stellt sie die ordnungsgemäße Ladung sowie 
die Beschlussfähigkeit der Gemeinschaftsversammlung fest und eröffnet die Sitzung. 
 

 
1. Tagesordnung und Genehmigung der Sitzungsniederschrift 
  

 
1.1. Tagesordnung 

  
Die Vorsitzende teilt mit, dass der Tagesordnungspunkt „Informationen der 
Vorsitzenden“ aufgenommen werden muss. Die Reihung der nachfolgenden 
Tagesordnungspunkte verschiebt sich entsprechend.  

 
Mit der geänderten Tagesordnung besteht Einverständnis. 
 
Abstimmungsergebnis: 11 : 0 
 

 
1.2. Genehmigung der Sitzungsniederschrift vom 08.11.2016 
  

Die Niederschrift der Sitzung vom 08.11.2016 wird genehmigt. 

 
Abstimmungsergebnis: 11 : 0 
 
 

2. Informationen der Vorsitzenden 

  
Die Vorsitzende teilt mit, dass sich an die öffentliche Sitzung eine nicht-
öffentliche Sitzung anschließt, in der über Bestellungen im Standesamt der 
Verwaltungsgemeinschaft beschlossen wird sowie über weitere Personalan-
gelegenheiten.  

 
Zudem informiert Frau Meyer darüber, dass in nicht öffentlicher Sitzung 
vom 08.11.2016 die Vergabe eines Auftrages für die Beschaffung und die 
Installation neuer Server beschlossen wurde. Der Auftrag hatte ein Volu-

men von 25.072,10 € und ging an die Fa. Wimmer ITK Systemhaus. 
 
Weiter lädt die Vorsitzende das Gremium sowie alle Bürgerinnen und Bür-
ger zum Tag der offenen Tür der Verwaltungsgemeinschaft am 09.07.2017 
von 14:00 bis 17:00 Uhr ein. 

 
 

3. Bestellung Datenschutzbeauftragter 
  

Ausgangssituation: 

Herr Deckert als bestellter Datenschutzbeauftragter ist zum 31.03.2011 
ausgeschieden. Die Funktion wurde nicht erneut besetzt. Auf Grundlage 
des Art. 25 Abs. 2 S. 1 Bayerisches Datenschutzgesetz ist ein Datenschutz-
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beauftragter zu bestellen.  
 

Im Dezember 2015 erfolgte eine örtliche Prüfung der Verwaltungsgemein-
schaft durch das Büro des Bayerischen Landesbeauftragten für Daten-
schutz. In dessen Prüfbericht wurde darauf hingewiesen, dass ein Date n-
schutzbeauftragter bestellt werden muss.  
 

Ein Datenschutzbeauftragter hat die Aufgabe, auf die Einhaltung der Vor-
schriften über den Datenschutz (Gesetze, Verordnungen und Verwaltungs-
vorschriften) in der Verwaltung hinzuwirken. 
 
Hierbei stechen die folgenden Aufgaben besonders hervor:  

 Vor dem Einsatz automatisierter Verfahren, mit denen Daten der 
Bürger oder der Gemeindebeschäftigten verarbeitet werden sollen, 
hat er zu überprüfen, ob dabei die datenschutzrechtlichen Bestim-
mungen eingehalten werden (datenschutzrechtliches Freigabeverfah-
ren nach Art. 26 BayDSG).  

 

 Er führt ein Verzeichnis aller in der Gemeinde eingesetzten automa-
tisierten Verfahren, mit denen Daten der Bürger oder der Gemeinde-
beschäftigten verarbeitet werden (Verfahrensverzeichnis nach Art. 27 
BayDSG). In dieses Verzeichnis kann jeder Einsicht nehmen.  

 

 Er berät die Beschäftigten der Gemeinde in Fragen des Datenschut-
zes (Art. 25 Abs. 3 Satz 6 BayDSG).  

 
 

Sachverhalt im Sitzungsverlauf: 
Die Gemeinschaftsvorsitzende hält Sachvortrag. Hierbei erläutert sie u.a. 
die Notwendigkeit eines Datenschutzbeauftragten und die Gründe für die 
Vakanz dieses Postens. Zudem erläutert sie dessen Aufgaben und geht auf 

die Befähigung von Herrn Simon Dorsch für dieses Amt ein. Weiterhin be-
antwortet Frau Meyer Fragen nach dem Fortbildungsbedarf von Herrn 
Dorsch und teilt mit, dass keine Auswirkungen auf die Bezahlung beste-
hen, zumal Herr Dorsch diese Funktion zusätzlich zu seiner bisherigen Tä-
tigkeit ausüben kann. 

 
Zudem stellt die Vorsitzende in Aussicht, dass dem Gremium in der nächs-
ten Sitzung die Abarbeitung des Berichtes einer örtlichen Prüfung des Bü-
ros des bay. Datenschutzbeauftragten zur Kenntnis gegeben wird. 

 
 
Beschluss: 
Herr Simon Dorsch wird mit sofortiger Wirkung zum Datenschutzbeauf-
tragten der Verwaltungsgemeinschaft Ebermannstadt bestellt.  

 
Abstimmungsergebnis: 11 : 0 
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4. Anfragen 
  

Keine. 
 
 

 
 

08.06.2017 
 
 
 
 

 
Christiane Meyer 
VG-Vorsitzende 

 
 
 
 

 


	sitext
	sidat
	Anwesenheit
	BM_Text3
	Name
	Text
	Entschuldigt
	BM_TEXT4
	Betreff
	Wortprotokoll
	Beschluß
	Abstimmungsergebnis
	Zu
	FLD_sitext
	FLD_sidat

